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Standardisierte Bewertung aus 
Voruntersuchung für Gesamtprojekt
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Einleitung I

Nachfolgend werden die Grundlagen und die Methodik einer „Standardisierten 

Bewertung“ und deren Bestandteile dargelegt. Hierauf aufbauend werden die 

Ergebnisse der Untersuchungen aus der Konzeptphase für das Gesamtvorhaben 

Stadtbahnausbau Braunschweig, also für das „Zielnetz 2030“ aus dem Jahr 2017 

erläutert.

Die Grundlagen wurden zwischen 2013 und 2016 erarbeitet und basieren auf den 

damaligen Wissens- und Informationsständen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen führten zum Grundsatzbeschluss 

Stadt.Bahn.Plus., den der Rat der Stadt Braunschweig am 21. Februar 2017 fasste. 

Weitere Grundlagen für die Präsentation zur Nutzen-Kosten-Berechnung sind die u.a. 

auf der Projektwebsite unter stadt-bahn-plus.de/infomaterial veröffentlichten 

Informationen.
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Einleitung II

Die Standardisierte Bewertung gibt als bundeseinheitliches Verfahren vor, in 

welcher Form Daten zur Berechnung vorliegen müssen. Dazu gehören beispielsweise 

auch Daten aus dem Verkehrsmodell. Mit diesem – vorab mit den Fördermittelgebern 

abgestimmten und von diesen akzeptieren – Modell, werden Veränderungen im 

Nutzungsverhalten für einzelne Verkehrsmittel ermittelt. Das Verkehrsmodell bewertet 

dabei immer die Wirkung einer Maßnahme in der Gesamtstadt.

Dieses Datenmodell ist nicht im Eigentum der Stadt Braunschweig oder der Verkehrs-

GmbH. Somit werden mit dem Inhaber Eingangsgrößen abgestimmt. Die Auftraggeber 

erhalten als Ergebnis die vorab vereinbarten Werte, z.B. Anzahl zusätzlicher oder 

vermiedener Personenfahrten im ÖPNV.

Aufgrund der Komplexität der Berechnungen und der Datenfülle ist das Zur-Verfügung-

Stellen von bisher nicht vorliegenden Datensätzen mit hohen Aufwänden (und ggf. 

Kosten) verbunden.
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Grundlagen

Standardisierte Bewertung / 

Nutzen-Kosten-Indikator (NKI)



Grundlagen 
Standardisierte Bewertung 

Im gesamten Verfahrensprozess der „Standardisierten Bewertung“ wurde und wird das 

Projektteam durch bundesweit tätige externe Fachbüros und Gutachter begleitet. Diese 

stellen in Absprache mit den zuständigen Stellen der Zuwendungsgeber die Richtigkeit (und 

bundeseinheitliche Vergleichbarkeit) der entsprechenden Untersuchungen und 

Berechnungen sicher.

Die Fachbüros verfügen über entsprechende Expertise in zahlreichen großen und 

vergleichbaren Infrastrukturprojekten.

(z.B. Stadtbahnausbauprojekte in Magdeburg, Berlin und Dresden)
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(seit 2018 im Projekt tätig)



Grundlagen 
Standardisierte Bewertung 

• bundeseinheitliches Verfahren zur gesamtwirtschaftlichen 
Nutzen-Kosten-Untersuchung von ÖPNV-Projekten in ganz 
Deutschland

• Nachweis der volkswirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eines 
Vorhabens nach § 3 GVFG

• die Verfahrensanleitung des Bundes zur Standardisierten 
Bewertung gibt die Berechnungsmethodik vor

• gewährleistet die bundesweit einheitliche Bewertung und 
volkswirtschaftliche Vergleichbarkeit von mehreren Vorhaben
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Grundlagen 
Standardisierte Bewertung 

• Die hier dargelegten Ergebnisse wurden im 
Jahr 2016 ermittelt. Die damals gültige 
Verfahrensanleitung war die „Version 2006“

• Ab dem Jahr 2018 wurden die Bewertungen 
nach der gültigen Verfahrensanleitung 
„Version 2016“ neu ermittelt.

• Im Juni 2022 wurde eine Fortschreibung der 
Verfahrensanleitung veröffentlicht „Version 
2016+“

Welche Version (zukünftig) in welchem 
Einzelverfahren zur Anwendung kommt, obliegt 
den Abstimmungen mit den 
Zuwendungsgebern.
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• Die Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln vom Bund oder Land ist die 
Durchführung einer Standardisierten Bewertung und die Ermittlung eines sogenannten

Nutzen-Kosten-Indikators (NKI)

• Dieser muss für jedes Vorhaben zum Zeitpunkt der planungsrechtlichen Genehmigung größer 
als 1,0 betragen.

• Das Gebot der Wirtschaftlichkeit ist nach § 7 Bundeshaushaltsordnung erfüllt, sofern mehr 
volkswirtschaftliche Nutzen als Kosten durch Umsetzung der Maßnahme entstehen.

• Derzeitige Förderquoten der zuwendungsfähigen, stadtbahnbedingten Kosten bei 
Neubauvorhaben (auf besonderem Bahnkörper): 

• Geringere Förderquoten kann es für straßenbündige Maßnahmen geben, für die keine dem 
besonderen Bahnkörper gleichwertige verkehrliche Funktion nachgewiesen werden kann.

75 % (Bund) + 10 % (Land Niedersachsen)
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Grundlagen
Förderung nach GVFG



Grundlagen
Verkehrsmodell Braunschweig

Wie funktioniert das Verkehrsmodell Braunschweig ?
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Die Stadt Braunschweig ist in 389 Verkehrszellen unterteilt. Wenn an einigen Verkehrszellen 

Veränderungen durch Infrastrukturprojekte hinterlegt werden, dann verändert sich im Modell 

die Mobilität zwischen dieser Zellen und allen anderen Zellen. Mal mehr und mal weniger. Aus 

diesen Daten werden dann die Erkenntnisse gezogen.



Grundlagen
Verkehrsmodell Braunschweig

Wie funktioniert das Verkehrsmodell Braunschweig ?
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Fuß

Die Berechnungen differenzieren dabei zwischen 14 Personengruppen, 15 

Wegezwecken und 5 Verkehrsmitteln im Personenverkehr (zusätzlich Lkw-Verkehr für 

Belastungen Kfz).



Datenquellen:

• Angaben (Statistiken) der Stadt 
Braunschweig zur Anzahl der 
Einwohnerinnen und Einwohner, 
Arbeitsplätze, Schul- und 
Studienplätzen, Einkaufs- und 
Freizeitgelegenheiten u.v.m.

• Navigationsnetze für Pkw und 
Rad

• Fahrplandaten für den ÖPNV 
durch die Verkehrsunternehmen

• Haushaltsbefragungen zum 
Verkehr

• Aktuelle Zählungen im Verkehr 
(Kfz-Verkehr und ÖV) zur 
Verkehrsbelastung an 
ausgewählten Schnittpunkten

Grundlagen
Verkehrsmodell Braunschweig

Wie ist das Verkehrsmodell Braunschweig aufgebaut?
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Grundlagen
Verkehrsmodell Braunschweig

Modellgenauigkeit / Zählwerte vs. Modellwerte (Regressionskoeffizient)
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R² = 99,7%
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Zählwerte Fahrgasterhebung BS 2015

Die Fördermittelgeber fordern ein, dass das Verkehrsmodell auf seine Genauigkeit hin überprüft 
wird. Diesen Test hat das Verkehrsmodell bestanden.

Vergleich zwischen Zählwerten und Modellwerten im ÖPNV 



Grundlagen
Verkehrsmodell Braunschweig

Modellgenauigkeit / Zählwerte vs. Modellwerte (Regressionskoeffizient)
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R² = 99,9%
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Vergleich zwischen Zählwerten und Modellwerten im Kfz-Verkehr



• Das Verkehrsbild in Braunschweig wird nicht nur durch die 

Bewohner der Stadt geprägt.

• Einpendler in das Oberzentrum haben insbesondere im 

Kfz-Verkehr einen hohen Anteil am Verkehrsgeschehen

 Der Betrachtungsraum eines Teilprojektes ist eingebettet 

in die Betrachtung der Gesamtstadt

 Und die Stadt ist im Modell eingebettet in die Region 

drumherum (5 Landkreise und 2 Städte)

 Die Wechselwirkungen zwischen Stadtteil, Stadt und 

Umland werden damit im Modell vollständig berücksichtigt 

Grundlagen
Verkehrsmodell Braunschweig

Welcher Betrachtungsraum wird berücksichtigt?

Lk GF

Lk PE

Lk GS

Lk WF

Lk HE

WOB

SZ
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Das heißt, auch mögliche Veränderungen bei Pendlerinnen 
und Pendlern z.B. zwischen einem Stadtteil in Braunschweig 
und dem Automobilkonzern in Wolfsburg sind berücksichtigt.



 Das Verkehrsmodell liefert die verkehrlichen Datengrundlagen zum Ohnefall
und dient als Berechnungsinstrument für die Belastungsdarstellungen

Grundlagen
Verkehrsmodell Braunschweig

Wo liegt die Schnittstelle zur Standardisierten Bewertung?

Abfolge der Modellanwendungen:

• 1. Modellaufbau und Berechnung des Ist-Zustands (zur Validierung des Modells)

• 2. Berechnung der Prognose mit prognostizierten Eingangsdaten

Standardisierte Bewertung im ÖPNV:

• Nutzung der Ergebnisse der Modellprognose (Verkehrsnachfrage) als Ohnefall (ohne zusätzliche 

Stadtbahnstrecken, mit vergleichbarer Buserschließung)

• Modellierung der Planungen zu den Stadtbahnstrecken (Mitfall) und Anwendung der 

vorgeschriebenen Berechnungsverfahren

• Betrachtung der Wirkungen im Vergleich zwischen Mit- und Ohnefall, also der Mobilität mit 

Stadtbahnausbau im Vergleich zur Mobilität in der Stadt ohne Stadtbahnausbau. Im Ohnefall werden 

Stadtteile dann mit Buslinien erschlossen. Die Linienkonzepte müssen immer mit den 

Fördermittelgebern abgestimmt werden.
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Grundlagen 
Methodik der Standardisierten Bewertung

“OHNEFALL”

des ÖPNV-GESAMTNETZ 

 ohne Stadtbahnausbau

 gleichwertiges ÖPNV-Angebot mit Bussen 
und bestehendem Stadtbahnnetz (Kapazität, 
etc.) 

“MITFALL”

des ÖPNV-GESAMTNETZ 

 mit (stufenweisem) Stadtbahnausbau

 gleichwertiges ÖPNV-Angebot inkl. Stadtbahn-
Linie(n) auf Vorzugstrasse und notwendige
Anpassungen sowie mögliche Optimierungen im 
Busnetz

• Die Fördermittelgeber müssen dem Vergleich von OHNEFALL und MITFALL zustimmen! 

• Jede durchgeführte standardisierte Bewertung hat das Gesamtnetz des ÖPNV, also das gesamte
Stadtgebiet, als Betrachtungsgegenstand zur Grundlage. Dies gilt auch bei der Betrachtung von 
einzelnen Streckenverlängerungen im jeweiligen Korridor, bei denen nur wenige Linien des ÖPNV-
Angebotes von Veränderungen betroffen sind.

• Alle Grundlagen und Berechnungsergebnisse werden den Zuwendungsgebern zur Verfügung
gestellt und werden durch diese auf Plausibilität überprüft! 

Im Rahmen der Standardisierten Bewertung werden für die Ermittlung des NKI die volkswirtschaftlichen 
Kosten und monetarisierte Nutzen von zwei Zuständen des ÖPNV-Netzes miteinander verglichen. 

Ohnefall und Mitfall basieren jeweils auf den identischen Strukturdaten und den – unabhängig von der 
zu untersuchenden Maßnahme selbst – eintretenden Entwicklungen bis zum Prognosehorizont 2030.
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Grundlagen
Methodik der Standardisierten Bewertung



Grundlagen
Nutzen-Kosten-Ermittlung im Projektverlauf

„Zielmarke“
NKI > 1,2

„Muss-Kriterium“
NKI > 1,0 
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unvorhergesehene Kosten aus Risiken 
und ggf. veränderte Nutzenbeiträge



Ergebnisse Standardisierte Bewertung

Gesamtprojekt „Zielnetz 2030“

aus Voruntersuchung (bis 2017)



Gesamtprojekt
Eingangsdaten I – ÖV-Konzept „Ohnefall 2030“ 

20

Stand 
Februar 2017



Gesamtprojekt
Eingangsdaten I – ÖV-Konzept „Mitfall 2030“

21

• Dieses Liniennetz für die Stadtbahn 
wurde 2017 als Endzustand nach dem 
Ausbau aller geplanten 
Streckenabschnitte zugrunde gelegt.

• Da der Ausbau in vier Teilprojekten über 
mehrere Jahre erfolgen soll, wird das 
Liniennetz sich in den einzelnen 
Ausbaustufen jeweils verändern.

• So ist z.B. im ersten Schritt, bei Ausbau 
der Strecke in Volkmarode vorgesehen, 
die Stadtbahnlinie 5 nach Volkmarode 
verkehren zu lassen und die 
Stadtbahnlinie 3 bis nach Gliesmarode.

• Erst zu einem späteren Projektstand wird 
die Stadtbahnlinie 5 nach Querum 
verkehren und die Stadtbahnlinie 3 den 
Abschnitt nach Volkmarode übernehmen.

Stand Februar 2017



Gesamtprojekt
Eingangsdaten I – ÖV-Konzept „Mitfall 2030“

Weiterentwicklungen im Zielnetz (2017 bis 2020)

Mit den vertiefenden Untersuchungen zu den Projekten Volkmarode Nord, 
Lindenberg/Rautheim und Heidberg/Salzdahlumer Straße –
Campusbahn/Querum hat sich herausgestellt, dass andere Linienführungen 
zielführender erscheinen. Deshalb wurde das Zielnetz vor einem Jahr in einer 
veränderten Variante vorgestellt. 

Wesentliche Änderungen sind:

(1) Führung einer zusätzlichen Linie auf dem Streckenast „Campusbahn bis 
TU-Campus Ost“ (Veränderung des Linienweges der Linie 4) und 
Lückenschluss zwischen den Linienästen Siegfriedstraße und 
Campusbahn

(2) Weiterhin Bedienung auf Streckenast „Wolfenbütteler-Str. bis Heidberg“ 
(Umlegung einer Linie vom Heidberg bis Hauptbahnhof auf diesen Ast)

(3) Reduzierung der Ergänzungslinien die nur an Schultagen verkehren auf 
die Stadtbahnlinie 10, somit Auflösung der Ergänzungslinien 12 und 13

(4) Entsprechende Anpassungen im ergänzenden Busnetz
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Gesamtprojekt
Eingangsdaten I – ÖV-Konzept „Mitfall 2030“

23

Stand Februar 2020



Gesamtprojekt
Eingangsdaten II – Strukturdaten

Zu den Strukturdaten gehören:

• Bevölkerungsprognose (siehe Folie 25)

• Prognose Erwerbstätige (siehe Folie 26)

• Geplante Baugebiete; diese müssen zum Zeitpunkt der Berechnung 
mindestens durch einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan durch 
den Rat der Stadt Braunschweig angestrebt werden 

• Geplante Gewerbegebiete

• Schulentwicklungsplanung

Alle Strukturdaten sind mit den Fördermittelgebern abzustimmen. Stadt 
Braunschweig und BSVG können nicht eigenmächtig Eingangsdaten verändern.
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Gesamtprojekt
Eingangsdaten II – Prognose Bevölkerung 2030

25

Statistik der Stadt 251.364

CIMA Nullvariante 251.364 237.988

CIMA-Basisvariante 251.364 264.912

CIMA-Kontrastvariante 251.364 276.517

BVWP 242.550 (240.477) 234.258

BVWP: Wert für 2015 interpoliert

2010
Einwohner 
Stadt Braunschweig

2015 2030

Einwohner

2015 bis 2030

Eckwert CIMA 251.364 264.912 +13.548 +5,4%

Einwohner in Neubaugebieten - 20.611 +20.611

Bestandsgebiete Wohnen 251.364 244.301 -7.063 -2,8%

2015 2030
Abs. 

Veränderung
Rel. 

Veränderung

• Es lagen und liegen unterschiedliche Prognosen für die 
Einwohnerentwicklung der Stadt Braunschweig vor.

• In der Abwägung und nach Abstimmung mit den 
Fördermittelgebern wurde die CIMA-Basisvariante zu 
Grunde gelegt.



Gesamtprojekt
Eingangsdaten II – Prognose Erwerbstätigkeit 2030
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Stadt Braunschweig 162.760 160.660 -2.100 -1,3%

Stadt Salzgitter 57.900 56.530 -1.370 -2,4%

Stadt Wolfsburg 130.290 129.680 -610 -0,5%

Lk Gifhorn 57.960 57.370 -590 -1,0%

Lk Goslar 62.640 60.610 -2.030 -3,2%

Lk Helmstedt 30.080 29.610 -470 -1,6%

Lk Peine 44.530 43.190 -1.340 -3,0%

Lk Wolfenbüttel 36.070 35.140 -930 -2,6%

Summe Regionalverband 582.230 572.790 -9.440 -1,6%

2015 2030
Abs. 

Veränderung
Rel. 

Veränderung
Erwerbstätige 
am Arbeitsort



Gesamtprojekt 
Ergebnisse I – Verkehrsnachfrage „Zielnetz 2030“ 

Erläuterungen:

• Die dargestellten Differenzen der 
Verkehrsnachfrage zwischen Mit- und Ohnefall 
bilden die Grundlage für die monetarisierten 
Nutzenbeiträge auf Folie 29.

• Jede eingesparte PKW-Fahrt, erzeugt über 
eingesparte Betriebskosten, Emissionen (CO²
und weitere Schadstoffe) und Unfallschäden 
volkswirtschaftliche Nutzenbeiträge

• Durch den insgesamt schnelleren ÖPNV (mit 
mehr Stadtbahnstrecken) wird im Vergleich zum 
Ohnefall insgesamt Reisezeit im ÖPNV für alle 
Nutzer eingespart. 

• Auf wenigen Relationen gibt das Modell auch 
Fahrten aus, die im Mitfall im Vergleich zum 
Ohnefall nicht mehr mit dem ÖPNV zurückgelegt 
werden (ÖV zum MIV)

• Die dargestellten Umfänge an prognostizierten 
Personenfahrten pro Tag als Differenz zwischen 
Ohne- und Mitfall sind ein Kalkulationsergebnis 
des eingesetzten und kalibrierten 
Verkehrsmodells.
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Wirkung Verkehrsnachfrage „Zielnetz 2030“, 
Saldo Mit- zum Ohnefall, Voruntersuchung 2017

Verlagerungen je 
Werktag, MIV zum ÖV

Personenfahrten/Tag +   9.460

Verlagerungen je 
Werktag, ÖV zum MIV

Personenfahrten/Tag - 960

Saldo Verlagerungen Personenfahrten/Tag +   8.500

Induzierte 
Personenfahrten

Personenfahrten/Tag +   2.050

Zuwachs 
Personenfahrten ÖV

Personenfahrten/Tag +   10.550



Gesamtprojekt 
Ergebnisse II – Saldo Betriebskosten „Zielnetz 2030“ 

Erläuterungen:

• Durch den effizienteren Betrieb über das ÖV-Konzept 
des Mitfalls (+5 Straßenbahnen, -29 Busse), werden 
insgesamt Betriebskosten im ÖPNV eingespart.

• Die Betriebsleistung der Stadtbahnen wird um ca. 20% 
gesteigert. Die der Busse im Gegenzug vermindert.
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Betriebskosten „Zielnetz 2030“
Saldo Mit- zum Ohnefall, Voruntersuchung 2017

Bedarf 
Stadtbahnen

Fahrzeuganzahl + 5

Bedarf Bus Fahrzeuganzahl - 29

Saldo 
Betriebsleistung 
Stadtbahnen

Tkm/Jahr + 544

Saldo 
Betriebsleistung 
Bus

Tkm/Jahr - 1.740

Saldo 
Betriebskosten

T€/Jahr - 4.496



Gesamtprojekt 
Ergebnisse III – Überblick der Teilnutzen im Zielnetz 2030
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Bewertung 
in T€/Jahr

Reisezeit ÖPNV -237.667 h/Jahr +1.721

Pkw-Fahrleistung/ 
Betriebskosten

-11,1 Mio. Pkw-km/Jahr +3.050

CO2-Emissionen -4.252,3 Tonnen/Jahr +982

Emissionsschäden 
sonstiger Schadstoffe

-197 T€/Jahr +197

Unfallschäden -866 T€/Jahr +866

Betriebskosten ÖPNV -4.496 T€/Jahr +4.496

Unterhaltungskosten 
Schieneninfrastruktur

+2.188 T€/Jahr -2.188

Summe: +9.124

Teilindikator 
in originären Messgrößen

+1.721

+3.050

+982

+197

+866

+4.496

-2.188

+9.124

Bewertung 
in T€/Jahr

Summe

zzgl. einer Annuität i.H.v. + 108 T€/Jahr für den „Kapitaldienst für die ortsfeste Infrastruktur im Ohnefall“

(vermiedene Investitionen bei Umsetzung des Mitfalls, Teilprojekt Volkmarode-Nord: Entfall Neubau Wendeschleife)

Gesamtnutzen in Vorzugsvariante Gesamtnetz („Zielnetz 2030“) (2017) : + 9.232 T€/Jahr



Gesamtprojekt 
Ergebnisse IV – Investitionskosten Infrastruktur

Erläuterungen:

• Es wurden Infrastrukturkosten für alle 
Strecken des Zielnetzes zwischen 2013 
und 2016 neu abgeschätzt (oder es wurde 
teilweise auf vorhandene Ermittlungen vor 
2013 zurückgegriffen) und anschließend 
auf einen einheitlichen Preisstand normiert.

• Diese Werte für das Verfahren der 
standardisierten Bewertung enthalten 
pauschal den Anteil an Planungskosten, 
der gemäß Verfahrensanleitung angesetzt 
werden darf (10% der Baukosten), um die 
bundeseinheitliche Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten.

• Die tatsächlichen Planungskosten, die der 
Kommune entstehen, können höher sein.

• Die hier abgebildeten Werte entsprechen 
u.a. daher nicht immer den veröffentlichen 
Abschätzungen der Gesamt-
Investitionskosten, aber sind 
verfahrenskonform ermittelt. 

• Es sind auch keine dezidierten Aufschläge 
für Risiken und Unvorgesehenes etc. 
enthalten. U.a. aus diesem Grund sind in 
der frühen Projektphase Ergebnisse des 
NKI von größer als 1,2 anzustreben.
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Kalkulation, 
Preisstand 
2014

Investitions-
kosten, 
Preisstand 
2006

Abschreibung 
und 
Verzinsung

Jährliche 
Unterhaltungs-
kosten

Mio. € Mio. € T €/Jahr T €/Jahr

Summe 193,8 182,4 7.140,1 2.230,6

(inkl. 10 % Planungskosten)

• Die Investitionskosten werden gemäß Standardisierten Bewertung (hier: Version 2006) 
auf das Basisjahr 2006 abdiskontiert entsprechend der jeweiligen Kostenindizes. Diese 
Wert fließt in die weiteren Ermittlungen ein.

• Die Kosten zum Preisstand 2014 für die Maßnahme Volkmarode-Nord sowie für die 
zusätzlichen Wendeschleifen wurden für die aufgeführten Projekte t über die gemittelten 
Abzinsungsfaktoren zwischen 2014 und 2006 abgeschätzt.



Gesamtprojekt
Ergebnisse IV – Details Investitionskosten Zielnetz

Nr. Kostengruppen Investitionskosten
in Mio. € (Preisstand 2006) 

Abschreibungs-
Dauer

(1) Grundeigentum 11,59 999

(2), (7), (8), (9) ÖV-Trassen & Bahnübergänge & Brücken & Bahnoberbau 62,21 20, 25, 30,50, 90, 100

(11) Betriebs-/Sozialgebäude 0,67 60

(13),(14) Haltestellen & Haltestellenzubehör 1,27 20, 10

(15) Bahnsteige u. Rampen 4,22 50

(18),(19), (20) Signale, elektr. Antrieb & Kabel & Fernmeldeanl. 2,58 25,30,20

(21),(22) Fahr- und Speiseleitungen & Umformerwerke 25,55 35,35

(23) Lichtversorgung 0,014 30

(26) Lärmschutzwände u. Fenster 2,67 25

Zwischensumme I (Verkehrswege ÖV) 110,78

(28) Entwässerung 11,31 999

(32), (33) Untergrund, Unterbau, Frostschutzsch., Ausgleichsm. & Tragschichten 3,21 999

(34) Fahrbahndecken & Straßenausstattung 17,36 999

(36) Lärmschutzwände, Fenster 18,81 999

Zwischensumme II (Verkehrswege ÖV + erforderl. Straßen und Wege) 161,47

Planungskosten 16,15 999

Gesamtsumme 177,62
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1) Die Kosten für die Wendeschleife in Gliesmarode und an der Hildesheimer Str. sind im Invest nicht enthalten. Abschreibung, Verzinsung und 
Unterhalt hierfür sind verfahrenskonform berücksichtigt. 



Gesamtprojekt
Ergebnisse V – NKI Zielnetz

32

Saldo des bewerteten Nutzens, „Zielnetz 2030“ 

Reisezeitdifferenzen ÖV T€/Jahr +   1.721

PKW-Betriebskosten T€/Jahr +  3.050

Kapitaldienst für die ortsfeste Infrastruktur im Ohnefall T€/Jahr + 108

Unterhaltungskosten für die ortsfeste Verkehrsinfrastruktur des ÖV T€/Jahr - 2.188

ÖV-Gesamtkosten (ohne Unterhaltung ortsfeste Verkehrsinfrastruktur des ÖV) T€/Jahr +   4.496

Unfallschäden T€/Jahr +   866

CO2-Emissionen T€/Jahr +   982

Emissionskosten für sonstige Schadstoffe T€/Jahr +   197

Nutzen-Kosten-Indikator
Summe der Einzelnutzen-Salden (= Nutzen) T€/Jahr 9.232

Kapitaldienst für ortsfeste Infrastruktur im Mitfall (= Kosten) T€/Jahr 7.140

Differenz der Nutzen und Kosten T€/Jahr 2.091

Nutzen-Kosten-Indikator 1,29



Gesamtprojekt
Zusammenfassung – Teil I

• Das Verfahren zur Bewertung der Förderfähigkeit von Vorhaben des Bundes 
bzw. von Vorhaben, die durch diesen finanziell unterstützt werden, ist die 
„Standardisierte Bewertung“. Diese wird fortlaufend fortgeschrieben. Die 
Bewertungskriterien werden somit ebenfalls regelmäßig neu festgelegt.

• Das dem Stadtbahnausbau zugrundeliegende ÖV-Konzept zur Umsetzung des 
„Zielnetzes 2030“ mit den beschlossenen Ausbaukorridoren unterliegt einer 
fortlaufenden Weiterentwicklung und Optimierung, um die bestmöglichen 
Nutzen für die Stadt Braunschweig zu erzielen und die Förderfähigkeit 
sicherzustellen.

• Die in 2017 ermittelten Untersuchungsergebnisse auf Grundlage des damals 
vorliegenden Konzeptes waren und sind ein Instrument zur Abschätzung der 
Aussicht auf spätere Fördermittel und dienten als politische 
Entscheidungsgrundlage für die Weiterverfolgung und Planung der einzelnen 
Streckenabschnitte des Gesamtprojektes Stadt.Bahn.Plus.

33



Gesamtprojekt
Zusammenfassung – Teil II

• Die damaligen Untersuchungen wiesen sowohl für jedes Einzelvorhaben als 
auch für das Gesamtvorhaben eine positive Nutzen-Kosten-Rechnung auf, 
die auch im Hinblick auf die damalig vorliegende Planungstiefe als ausreichend 
eingestuft wurde, um dauerhaft positiv zu bleiben.

• Jedes Einzelvorhaben, also auch Volkmarode Nord, bringt im Vergleich zu 
einem ÖV-Angebot ohne ergänzende Stadtbahnstrecken und -linien also 
voraussichtlich einen volkswirtschaftlichen Mehrwert unter 
Berücksichtigung der Kosten.

• Die Charakteristika dieses Mehrwertes sind für jedes Teilvorhaben 
unterschiedlich. Einige Erweiterungen bringen verhältnismäßig viele neue 
Nutzer vom motorisierten Individualverkehr ins ÖV-System, andere 
Streckenausbauten ermöglichen auch größere Effizienzgewinne für den 
Betreiber des ÖV (Einsparung von Betriebskosten) bei gleichzeitiger Steigerung 
der Nutzerzahlen und Verbesserung des Angebotes allgemein.

• Die hinterlegten modellhaften Annahmen und Berechnungsergebnisse 
wurden verifiziert, fachgerecht unabhängig ermittelt und geprüft und können 
durch die spätere Realität entweder unterschritten, übertroffen oder auch genau 
bestätigt werden. Dies hat keinen Einfluss auf die erhaltenen Zuwendungen.
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